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mehrere Sflufter in einem 5ßafet hinterlegt hat, fann fid) mäh=
renb ber erften zweijährigen üßeriobe ein Urtheil über ben non
jebem einzelnen p erwartenben ©rfolg Bitben ; hanbelt eg fich
bann p Anfang beg britten Sahreg um bie Bezahlung ber @e=

hühr pro ©tücf, fo wirb er biejenigen falten taffen, welche nicht
Slnflang finben, inbem er bie Sape nur für foldfe entrichtet,
beren Slugbeutung ©ewittn öerfprid^t.

Slrt. 6. Ser aug her Hinterlegung ftcf) ergebenben Dîedjte geht
Berluftig :

1) ber Hinterleger, lueldjer bie in Slrt. 5 ermahnten ©ebühren
nicht mit bem erften Sag ber bafelbft bezeichneten ißerioben
entrichtet hat. immerhin tann er fid) bie Sßeriängerung
feiner tRecpte burch Bezahlung ber boppelteit ueifällenen
©ebühr ermirten, Borauggefetit, bafj er biefelbe innerhalb
Zweier SÜtonate nach bent Berfall leiftet.

2) berjenige, Weldjer bag SRufter. ober SRubeU im Snlanb nicht
in angenteffenent ltmfange zur Slugfüprung bringt, tnährenb
im Sluglanb fabrizirte Slrtifel beffetben SSRufterg ober 2Ro=
betteg importirt roerben.

HieBon finb auggenommen: bie im BerebluttggBerfefjr in bie
©chroeiz eingeführten ©rzeugniffe.

®ie Stage auf Berfall Wegen nngenügenber Slugbeutung fann
Bon Sebermamt, weldjer hierfür ein red)ttid)e§ Sntereffe naajweift,
bei bem für bie Bacpahmunggflage zuftänbigen ©eridjt (Slrt. 24)
angehoben werben.

©rläuterung. 3n Slnbetradjt beg gewährten ©dfußeg
barf man nom @igentf)ümer eines 3)iufterSober 3Jiobettes wohl
berlangen, baß er buret) Slugbeutung beffetben im 8anbe felhft
ju beffen gewerblichem ©ebeiljen beitrage. @g wäre aber unricf)=

tig, im ©inne ber analogen Beftimmung beg 5ßatentgefehent=
wurfeg eine grift für ben Beginn ber inlänbifchen Slugbeutung
anzufeßen, Weil ber ©onfurn bon Slrtifeln aug bem ©ebiet
ber StRufter unb Btobelle lebiglidj bon ber ©efchmactgrichtitng
ober Saune beg tßublifumg abhängt. Stach ber borgefchlage*
nen gaffmtg fann ber Berfall wegen Unterlaffung ber in=

länbifchen gabrifatioit in angemeffenem Umfang nur bann
auggefbroäjen werben, wenn nach betreffenbem Btufter ober
SRobell erftettte Slrtifel importirt Werben. Sem ©rmeffen beg

fftichterg ift hier ei« irr ©ach en beg geiftigen ©tgenthuntg
oft nothwenbiger Spielraum gelaffen. Smmerhiit wirb fobiel
feftftehen : Ser Berfall wirb nicht erflärt, wenn eg fich um
bie foftfpielige gabrifaiian eineg Slrtifelg hanbelt, ber im
Snlanb zur 3eit ber Urtheilgfällung geringen Slbfah finbet ;
er wirb auggefprodjen, Wenn eg fid) erweift, bah ber fdjwei=
Zerifche Sonfum für eine lohnenbe gabrifation im Snlanb
genügt hätte.

Saß ber Smport zu 3uwcfen beg Bereblunggberfeljrg
feinen ©runb abgeben fann, ein ÜDtufter ober SJtobeiï alg
herfallen zu erflären, ift felbftberftänblich; benn bie fo ein*

geführten ©egenftänbe finb nicht für ben inlänbifchen ßon=

fum beftimmt, ber buch allein bem Hinterleger eineg SJÎufterg
ober Btobellg bie Berpfliifjtnng auferlegt, beireffenbe Slrtifel
in ber ©djweiz zu fabrigiren.

Strt. 7. Sie bewerfftelligteit Hinterlegungen finb in einem ber
nad)6ezeid)eten gälte alg nichtig zu erflären :

1) wenn bie hinterlegten S&iufter unb SRobelle nid)t neu finb ;

2) wenn fie Bor ber Hinterlegung in gewerblicher SSeife be«

fannt geworben finb.
3) wenn ber Hintertegenbe Weber ber Urheber ber hinterlegten

SRufter unb SKobeÖe, noch beffen fRed)tgnad)folger ift.
4) wenn im galle ber Hinterlegung unter oerfiegettem Um«

fdjag (Slrt. 10) ber Hintertegenbe einer falfchen Seflaration
überwiefen wirb.

Sie Slichtigfeitsflage ficht Sebermann zu, ber bafür ein recht«

lidfeg gntereffe nadjweift, unb ift bei bem für bie Badjahmungg«
Hage zuftänbigen ©ericfjt (Slrt. 24) anzuheben.

©rläuterung. Sie unter ben3tffernl, 2 nnb 3 erwähnten
Stidjtigfeitggrünbe folgen bireft aug ben im erften Slrtifel
niebergelegten ©rnnbfähen, wonach ber Schuh nur für neue

SJtufter nnb SJtobelle unb nur ben Urhebern berfelBen

gewährt wirb.
Ser ©harafter ber Steupeit (3tffer 1) mangelt att' ben

Btuftern unb ÜDtobellen, welche fich alg naefte, jeber erfinbe=
rifdjen 37hötigfeit bare Stadjahmungen bon Bereitg Porpan*
benem erWeifen; fobalb aber ein gewiffeg Sftaß erfinberifchen
©djaffeng ober Senfeng zu i^rer Herftettung anfgewenbet
worben ift, finb hetreffenbe ÜDtafter ober fDtobelle alg neu
angttfehen : fo z- B. fann ber Sampenfabrifant, welcher guerft
ein befannteg anpiteftonifcheg Btotio auf feine ©rgeugniffe
übertragen hat, biefeg innert beg Bapmeitg feiner Berwenbnng
alg ©igentfjnm beanfpruchen.

Ser Slugbntcf in 3tffet" 2: „in gewerblicher SSeife be=

fannt" ift in weitem ©inne aufgufaffen; er begreift bag

geilbieten, bag Snoerfehrbriugen unb bie inbuftrieüe Slug=

beutung in fid). Sie einem Sritten gemachte bertrauliche
ÜWittpeilung, bie innert gewiffen ©chranfen gehaltene fßribaB
mittheilung überhaupt, bilbet feine gewerbliche Beröffentlid)=
itng im ©inne ber 3tffei 2. Sagegen formte ein ïïîôbelfabrU
faut für bag 3ftobeE eineg Sifcheg, beffen ©ftzze er borher
in einer 3eitungganzeige üeröffentlidft hat, feine rechtsgültige
Hinterlegung bemerfftelfigen.

Slrt. 8. SBer nicht in ber ©d)tneiz wohnt, fann ein SKufter ober
Sllobell nur bann rechtgültig hinterlegen, wenn er in ber ©d;weiz
einen Vertreter befteüt hat, welcher in allen bag SJlufter ober fOto«

bell betreffenben fRechtgftreitigfeiten ihn z« Beitreten befugt ift.
gür bie infolchen fRechtêftreitigfeiten gegen ben Hinterleger anzu«

ftellenben klagen ift bag ©eridjt zuftanbig, in beffen Bezirf ber
Beitretet feinen SBopnfits hat; in Ermanglung eineg folchen bag
©ericht, in beffen Beztrf bag eibgen. Stmt feinen ©ip h®t.

©rläutermtg. @g ift nothWenbig, bah im Sluglanb wohnenbe
©igenthümer bon SJluftern ober Blobellen in ber ©d)Weiz
einen Bertreter hahen, einerfeitg um bem eibgen. Slmte für
gemerbfidfeg ©igenthum bie SBeitfhWeifigfeit einer i)orrefpon=
benz auf Weite ©ntferungen zu erfparen, anbererfettS unb
hauptfächlich um ben Hinterleger im galle bon 3iöilftreitig=
feiten im Snlanb angreifbar zu machen. (gorif. folgt.)

flic ©rmiïiformen im Pöbfllnui unb bmit fntmiilidmtg.
Bortrag gehalten im 97ieberöfterreidfifc£)en ©ewerbeoereine

uon Herrn SMreftor Eantillo Sitte.
Bei ber SBahl beg heutigen Bortraggthemag War eg mir

nicht hlog wichtig, irgenb einen an unb für fich intereffanten
©toff zu finben, fonbern ich öabe mein heutigeg Shema auch

behhalh gewählt, Weil baSfeXbe mit Bezug auf bag bezügliche

gadfidplwefen, mie auch mit Bezug auf bie einfhlägige
Stteratur, bie für bie gabrifatton bon ©influff ift, gegenwärtig
eine aftuelle Bebeutnng zu haben fheint. geh erlaube mir
baher audj mit einer furzen Befpredpng ber einfehlägigen
Siteratur zu beginnen.

3n überwiegenber 3aht enthalten bie fpublifattoneit auf
biefem ©ebiete zeichuertfehe Sarftellungen bon einzelnen alten
SJiöbeln aug SJtufeen unb fßribatfammlunflen mit nur feljr
bürftigen ©rläuterungen, meift ohne Slngabe ber 3oitr
SJteifterg, ber Herfunft, beg SJtaterialg (Holzgattung), ber

inneren Sfouftruftion, b. i. ber Berbänbe ec.

Sie einfhlägige, fritifdfe, hiftorifche Siteratur ift aber

ungemein bürfttg.
©g ift zum erften 3)Me eine ©efhihto beg fDtöbetbaueg

im 17. Sahrhunbert bon SJiarolle berfu^t worben. Sag
Sllanuffript ift in Berlnft gerathen unb feine einzige Slotiz
über ben Ilmfang unb Suhalt biefer Slrbeit ift auf ung ge=

fotnmen. Ser befannte Hunftliebbaber unb ©ammler Semmin
publizirte erft bor Snrzem eine fleine ©iubie, in welcher

zum Sheil bie Sunfttifhlerei Behanbelt wirb. Siefe ©tnbie
umfaht nur 40 Seiten unb ber Berfaffer rühmt fich in ber=

felben mit Stecht, ber' erfte Slutor gewefeit zu fein, ber eine

©efd)id)te beg DJÎoBelBaneg in feiner großen ©ncpflopäbie
berfaßt hat. Siefe ©ncpflopäbie ift in ber Shat bag erfte

SBerf, Welcheg bie grage beg SJtobelbaueg allgemeiner be=

hanbelt hat. ®g finb wohl einige hoiöorragenbe 2)tonogra=
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mehrere Muster in einem Paket hinterlegt hat, kann sich mäh-
rend der ersten zweijährigen Periode ein Urtheil über den von
jedem einzelnen zu erwartenden Erfolg bilden; handelt es sich

dann zu Anfang des dritten Jahres um die Bezahlung der Ge-
bühr pro Stück, so wird er diejenigen fallen lassen, welche nicht
Anklang finden, indem er die Taxe nur für solche entrichtet,
deren Ausbeutung Gewinn verspricht.

Art. 6. Der aus der Hinterlegung sich ergebenden Rechte geht
verlustig:

1) der Hinterleger, welcher die in Art. 5 erwähnten Gebühren
nicht mit dem ersten Tag der daselbst bezeichneten Perioden
entrichtet hat. Immerhin kann er sich die Verlängerung
seiner Rechte durch Bezahlung der doppelten veifallenen
Gebühr erwirken, vorausgesetzt, daß er dieselbe innerhalb
zweier Monate nach dem Verfall leistet.

2) derjenige, welcher das Muster oder Modell im Inland nicht
in angemessenem Umfange zur Ausführung bringt, während
im Ausland fabrizirte Artikel desselben Musters oder Mo-
delles importirt werden.

Hievon sind ausgenommen: die im Beredlungsverkehr in die
Schweiz eingeführten Erzeugnisse.

Die Klage auf Verfall wegen nngenügender Ausbeutung kann
von Jedermann, welcher hierfür ein rechtliches Interesse nachweist,
bei dem für die Rachahmungsklage zuständigen Gericht (Art. 24)
angehoben werden.

Erläuterung. In Anbetracht des gewährten Schutzes
darf man vom Eigenthümer eines Musters oder Modelles wohl
verlangen, daß er durch Ausbeutung desselben im Lande selbst

zu dessen gewerblichem Gedeihen beitrage. Es wäre aber uurich-
tig, im Sinne der analogen Bestimmung des Pateutgesetzeut-
Wurfes eine Frist für den Beginn der inländischen Ausbeutung
anzusetzen, weil der Konsum von Artikeln aus dem Gebiet
der Muster und Modelle lediglich von der Geschmacksrichtung
oder Laune des Publikums abhängt. Nach der vorgeschlage-
nen Fassung kann der Verfall wegen Unterlassung der in-
ländischen Fabrikation in angemessenem Umfang nur dann
ausgesprochen werden, wenn nach betreffendem Muster oder
Modell erstellte Artikel importirt werden. Dem Ermessen des

Richters ist hier ein in Sachen des geistigen Eigenthums
oft nothwendiger Spielraum gelassen. Immerhin wird soviel
feststehen: Der Verfall wird nicht erklärt, wenn es sich um
die kostspielige Fabrikatian eines Artikels handelt, der im
Inland zur Zeit der Urtheilsfällung geringen Absatz findet;
er wird ausgesprochen, wenn es sich erweist, daß der schwei-
zerische Konsum für eine lohnende Fabrikation im Inland
genügt hätte.

Daß der Import zu Zwecken des Veredlungsverkehrs
keinen Grund abgeben kann, ein Muster oder Modell als
verfallen zu erklären, ist selbstverständlich; denn die so ein-
geführten Gegenstände sind nicht für den inländischen Con-
sum bestimmt, der doch allein dem Hinterleger eines Musters
oder Modells die Verpflichtung auferlegt, betreffende Artikel
in der Schweiz zu fabriziren.

Art. 7. Die bewerkstelligten Hinterlegungen sind in einem der
nachbezeicheten Fälle als nichtig zu erklären:

1) wenn die hinterlegten Muster und Modelle nicht nen sind;
2) wenn sie vvr der Hinterlegung in gewerblicher Weise be-

kannt geworden sind.
3) wenn der Hinterlegende weder der Urheber der hinterlegten

Muster und Modelle, noch dessen Rechtsnachfolger ist.
4> wenn im Falle der Hinterlegung unter versiegeltem Um-

schag (Art. 1U> der Hinterlegende einer falschen Deklaration
überwiesen wird.

Die Nichtigkeitsklage steht Jedermann zu, der dafür ein recht-
liches Interesse nachweist, und ist bei dem für die Nachahmungs-
klage zuständigen Gericht jArt. 24> anzuheben.

Erläuterung. Die unter den Ziffern 1, 2 und 3 erwähnten
Nichtigkeitsgründe folgen direkt aus den im ersten Artikel
niedergelegten Grundsätzen, wonach der Schutz nur für neue

Muster und Modelle und nur den Urhebern derselben

gewährt wird.
Der Charakter der Neuheit (Ziffer 1) mangelt all' den

Mustern und Modellen, welche sich als nackte, jeder erfinde-
rischen Thätigkeit bare Nachahmungen von bereits Vorhan-
denem erweisen; sobald aber ein gewisses Maß erfinderischen
Schaffens oder Denkens zu ihrer Herstellung aufgewendet
worden ist, sind betreffende Muster oder Modelle als neu
anzusehen: so z. B. kann der Lampenfabrikant, welcher zuerst
ein bekanntes architektonisches Motiv auf seine Erzeugnisse
übertragen hat, dieses innert des Rahmens seiner Verwendung
als Eigenthum beanspruchen.

Der Ausdruck in Ziffer 2: „in gewerblicher Weise be-

kannt" ist in weitem Sinne aufzufassen; er begreift das

Feilbieten, das Inverkehrbringen und die industrielle Aus-
beutung in sich. Die einem Dritten gemachte vertrauliche
Mittheilung, die innert gewissen Schranken gehaltene Privat-
Mittheilung überhaupt, bildet keine gewerbliche Veröffentlich-
nng im Sinne der Ziffer 2. Dagegen könnte ein Möbelfabri-
kant für das Modell eines Tisches, dessen Skizze er vorher
in einer Zeitungsanzeige veröffentlicht hat, keine rechtsgültige
Hinterlegung bewerkstelligen.

Art. 8. Wer nicht in der Schweiz wohnt, kann ein Muster oder
Modell nur dann rechtgültig hinterlegen, wenn er in der Schweiz
einen Vertreter bestellt hat, welcher in allen das Muster oder Mo-
dell betreffenden Rechtsstreitigkeiten ihn zu vertreten befugt ist.

Für die in solchen Rechtsstreitigkeiten gegen den Hinterleger anzu-
stellenden Klagen ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der
Vertreter seinen Wohnsitz hat; in Ermanglung eines solchen das
Gericht, in dessen Bezirk das eidgen. Amt seinen Sitz hat.

Erläuterung. Es ist nothwendig, daß im Ausland wohnende
Eigenthümer von Mustern oder Modellen in der Schweiz
einen Vertreter haben, einerseits um dem eidgen. Amte für
gewerbliches Eigenthum die Weitschweifigkeit einer Korrespon-
denz auf weite Entferungen zu ersparen, andererseits und
hauptsächlich um den Hinterleger im Falle von Zivilstreitig-
keiten im Inland angreifbar zu machen. (Forts, folgt.)

Die Grundformen im Möbeldau und deren Entwickelung.
Vortrag gehalten im Niederösterreichischen Gewerbevereine

von Herrn Direktor Camillo Sitte.
Bei der Wahl des heutigen Vortragsthemas war es mir

nicht blos wichtig, irgend einen an und für sich interessanten

Stoff zn finden, sondern ich habe mein heutiges Thema auch

deßhalb gewählt, weil dasselbe mit Bezug auf das bezügliche

Fachschulwesen, wie auch mit Bezug auf die einschlägige

Literatur, die für die Fabrikation von Einfluß ist, gegenwärtig
eine aktuelle Bedeutung zu haben scheint. Ich erlaube mir
daher auch mit einer kurzen Besprechung der einschlägigen
Literatur zu beginnen.

In überwiegender Zahl enthalten die Publikationen auf
diesem Gebiete zeichnerische Darstellungen von einzelnen alten
Möbeln aus Museen und Privatsammlungen mit nur sehr

dürftigen Erläuterungen, meist ohne Angabe der Zeit, des

Meisters, der Herkunft, des Materials (Holzgattung), der

inneren Konstruktion, d. i. der Verbände zc.

Die einschlägige, kritische, historische Literatur ist aber

ungemein dürftig.
Es ist zum ersten Male eine Geschichte des Möbelbaues

im 17. Jahrhundert von Marolle versucht worden. Das
Manuskript ist in Verlust gerathen und keine einzige Notiz
über den Umfang und Inhalt dieser Arbeit ist auf uns ge-
kommen. Der bekannte Kunstliebhaber und Sammler Demmin
publizirte erst vor Kurzem eine kleine Studie, in welcher

zum Theil die Kunsttischlerei behandelt wird. Diese Studie
umfaßt nur 40 Seiten und der Verfasser rühmt sich in der-

selben mit Recht, der" erste Autor gewesen zu sein, der eine

Geschichte des Möbelbaues in seiner großen Encyklopädie
verfaßt hat. Diese Encyklopädie ist in der That das erste

Werk, welches die Frage des Möbelbaues allgemeiner be-

handelt hat. Es sind wohl einige hervorragende Monogra-
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ppien erfcpienen, unb brause icp in btefer Sticptung Wopl

niept erft betaitlirt auf bie Slrbeit beg berühmten 2SioIïet le

Sue pinguweifen, ber eilten gang ftattlicpen Banb ber ®e=

fdE)ic£)te beg mittelalterlichen Süöbelbaueg in gfranfreicp ge*
wibmet pat. Sag ift eine ber wenigen grunbtegenben großen
unb bebentenben Slrbeiten.

Semper pat befanntlicp aucp bie $rage beg fDlöbelbaueg

nom fritifcpen unb piftorifcpen Stanbpunfte in feiner „Sepre
bom Stpl" bepanbelt unb in biefer Sticptung boni tecpnifh*
äftipetifcpen Stanbpunfte grunblegenb gewirft. Stuf biefen
beiben Ouetlenwerfen fußen eine große Singabi bon Keinen
Slrtifeln in gacpgeitfcbriften unb audi einige größere Slrbeiten;
bie beften in äfttpetifcper Sticptung unb biefe äfif)etifc£)e Sticp'

iung bat in ber neuen Stuflage beg Bucpeg : „Sie Sunft im
Ipaufe" bon fÇaife, einen glängenben Slbfcpluß gefunben, ber

in feiner Slrt als bollenbet begeicpnet werben fann.
Sie in ber Borrebe flar auggefprocpene Xenbeng: „Scpön*

beit, Slnmutb, äfttpetifcpeg SBoplgefallen in bag §aug gu

bringen unb burcp ben Steig ber fünftlerifcpen Harmonie bag

©efüpl ber Befriebigung, ber Söe^aglidjfeit, beg ©lüdeg in
unferen Pier SBänben förbern gu helfen", ift fidfer Pott unb

gang erreid^t warben ; eine ©ntwidlungggefcpidjte ber ©ingel*
möbel unb ibjrer Sonftruftion fann aber pier nid^t gefugt
Werben, ba biefeS garnidf)t in ber Slbficpt beg SBerfeg ift.

Stnberg berbält eg ficb» mit SBerfen, welche ficb) ben Xitel
„©efcpicpte beg SJtöbelg" beilegen unb fornit Sluffcpluß über
bie genetifdfie ©ntwidlung ber ©runbformen unb ber San*
ftruftionen geben füllten ober wenigfteng anboffen laffen.

Unter bem Xitel einer ©efdjic^te beS SJtobilarg ift bon
SI. jacquemart ein großeg Bucp in glangenber Slugftattung
erfcpienen. Sagfelbe bebanbelt aber im Sinne ber frangöfifcben
Sluffaffung Slïïeg, Wag an ©inricptunggftüden (Xapeten,
Stoffen, Brongen, Stippeg ec.) gum Bepufe gefcptnadooller
eleganter Slugftattung überhaupt nötbig erfcbjeint ; bem eigent*
lieben fbtöbelbau jeboep ift ein berpältnißmäßig fleiner Staunt
gugewiefeit, unb biefer Xbeil fo bebanbelt, baß bie fepönften
unb foftbarften ïtufter meift aug fßarifer Samntlungeu ebne
Slnfprmb auf Bottftänbigfeit gnr XarfteHung unb Befcpreibung
famen. Slepnlicpeg gilt bon ben Slrbeiten fjabarb'g.

SBeitaug poperen Slnforberungen in Begug auf ftreugere
Betonung beg piftorifcpen SJtomenteg entfpriept bie wertpbotle
Slrbeit bon SI. be ©pambeaup : „Le Meuble" in gwei
Bänben, welche aber' faft augfcpließlicp ber ©ntwidlung beg

frangöfifcben ÜDtöbelg gewibmet ift. Sem gefammten Sitter*
tpume finb 33 Seiten gewibmet ; bem SJtittelalter, unb gwar
in Slnlebnung an bie hierüber nod) immer bereingelt ba*
ftebenbe Slrbeit bon Biollet, bem mittelalterlichen SJtöbelbau

in j-ranfreiep, 80 Seiten ; ber frangöfifcben Stenaiffance nach
Schulen georbnet 16 Seiten, Wäbrenb bag übrige ©uropa
nur mit 59 Seiten bebaept erfepeint, fo gwar, baß bie Xar*
ftettung ber gefammten italienifchen, beutfcEjen, nieberlänbifc^en
unb englifcpen Slrbeiten faum bem gleicpfommt, wag über
bie Seiftungen bon Spon ober Xouloufe gefagt wirb. Xie
fpäteren japrpunberte gehören faft augfcpließlicp ber fran*
göfifepen ©ntwidlung an, gu welcper aber fepr fcfici^engwertpe
Btatertalien, aucp in Begug auf biograppifepe Setailg, bei*
gebraept würben.

©g geigt fiep bei allebem, baff eben noep eine SJtenge

bon SJtonograppien unb duellenforfcpungen naepgutragen finb,
bebor an ben Slufbau einer allgemeinen ©efcpicpte beg SJtö*

belbaueg gebaipt werben fann.
©g wären borerft ttoep bie beutfepeu, italienifipen unb

anbere SDtiniaturen itacp bem Borgange Biollet'g gu epgerpiren,
bie Scpäpe ber SJtufeen unb Sßribatfammlungen aucp außer*
palb jranfreicpS mepr perangugiepen unb bergleiipen mepr.

Sepr berbienftboll finb bie in biefem Sinne angelegten

©pgerpte bon Sßrofeffor £>. Blümner, naep antifen SSafen*

bitbern ; fieper ift aber bie 3apl ber jwrfcpenben auf biefem
©ebiete gu flein, im Berpältniffe gu ber Btenge beffen, wag
pier noep geleiftet werben follte.

jm 3ufwnwenpange mit biefer noep fepr lüdenpaften
Bearbeitung beg ptftorifcpen fblaterialg, benit awp gnr ®e*
fdjicpte beg Xecpnifcpen (ber Sßerfgeuge, ber Slrbeiigmetpoben,
ber Berbänbe, ber Siopmaterialieit ic.) finb bie Baufteine
noep niept gufammengetragen, fiept eg offenbar, baß aucp an
eine Spfteniattf ber ÜDtöbelformen fo gut wie noep garniept
gebaipt tourbe.

©erabe aber eine folepe wäre für unfere gewerblichen
Sepranftalten unb auh für bie Söerfftäiten felbft bon poper
Sßicptigfeit, benn bie jornten aug allen $dten unb Stpl*
rieptungen, Weihe burcp g-acpblätter, BPotograppien, Sltufeen,
SlugfteKnngen, illuftrirte 3eitungen unb auf punbert anberen
SBegeit auf ben augübenben Sßraftifer ehtwirfen, finb fo
finnberwirrenb gaplretcp unb mannigfah, baß eg fcpïecpter*

bingg peute niept mepr möglich ift, bas Sufawmenpaffenbe
mit Sicperpeit gu erfennen, wenn niept ein guteg Stücf
SBiffeit unb gerabegu funftpiftorifhe Senntniffe bei Sompofi*
tion unb Slugfüprung eineg SJlöbelg pülfreicp gur Seite ftepen.

Soweit biefe nah beut heutigen Staube ber ©efdjicpte
beg Sftöbelbaueg möglih ift, foil benn in bem jwlgenben
eine Spftematif beffelben wenigfteng in Ilmriffen berfuept
werben, um wenigfteng gu geigen, baß ein natürlicpeg (gleicp=
fam getiealogifheg) Spftem pier möglih ift unb wie ein
folcpeg beiläufig augfepen müßte.

Slbgefepen bon Stqlrihtnng unb Xetoration gerfallen
alle Sllöbel nah iprem 3toecfe unb fonftruïtibem Slufbau in
gwei große ©ntppen, nämlih : in bie ©ruppe ber Saften*
möbel gum Bepufe beg berfcploffenen Slufbewapreng bon
©egenftänben unb in bie ©ruppe ber Sipmöbel unb Stel*
lagen, beren ©emeinfameg bariit beftept, baß fie gleihfam
bie ©rpöpung ber gußbobenflähe auf j-üßen ober auf Son*
folen bebeuteu, bamit niept bag unbequemere Slieberfipen
ober Siieberftellen am bloßen gußboben ftattfinben muß.

jn biefe leptere ©ruppe gepören auh bie Xifhe, Banfe
unb Scpemel. (jortfepnng folgt).

$erettt§toefeu.
Ser jiticpeiifdie fautoitalc ©cwcrbcucrciu pat in feinen

18 Seftioneit im lepten japre um 100 fblitglieber guge*
nommen unb gäplt jept beinape 900 Slleifter.

Sei fhwetgeiifhe Sd)ieincriueifterucrcin ift an bie

©rünbuitg bon Sefttonen gegangen unb gäplt bereits 200
SJlitglieber.

Sei ©eweibeueieiit Bafel wirb 2 Shreinermeifter, 2

Shloffermeifter, 2 Xeforationgmaler, 1 Stufator, 1 §olg*
bilbpauer, 1 Xapegierer unb 1 ©olbfhmieb, mit je 100 gr.
gum Befuhe ber Sunftgewerbeaugftellung in fblünhen unb
Bericpterftattung über feine Branhe unterftüpen.

$iir bie fföerfftatt.
Sab ißriitiip beê Sufammenlcintenê gwctei Ajoljftiicfe

beftept niept barin, baß eine Seimfcpicpt burcp bag Berleimen
gwifepen ben ^olgftitcfen entftept, fonbern bieg ift in ber

Xecpnif beg Seimeng ber größte fjepler unb ftetg eine un*
genügenbe Seimung. ©ine richtige Berleintung beftept barin :

baß bie gu berleimenben gtücpen beg fèolgeg, je nah tpirer

Structur, aufgelodert, refpeftioe bie §oIgfafern unb ôolggellen
aufgeraupt werben (bag fogenannte Slbgapnen mit bem 3apn*
pobel), fo baß ber peiße, bottftänbig flüffige Seim, bon ge*
nügenber ©onfifteng, in biefelben einbringen fann. Siefe fo
pergerihtrten §o(gflähen werben mit Seim gefättigt, überetn*
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phien erschienen, und brauche ich in dieser Richtung wohl
nicht erst detaillirt auf die Arbeit des berühmten Viollet le

Duc hinzuweisen, der einen ganz stattlichen Band der Ge-

schichte des mittelalterlichen Möbelbaues in Frankreich ge-
widmet hat. Das ist eine der wenigen grundlegenden großen
und bedeutenden Arbeiten.

Semper hat bekanntlich auch die Frage des Möbelbaues
vom kritischen und historischen Staudpunkte in seiner „Lehre
vom Styl" behandelt und in dieser Richtung vom technisch-

ästthetischen Standpunkte grundlegend gewirkt. Auf diesen
beiden Quellenwerken fußen eine große Anzahl von kleinen
Artikeln in Fachzeitschriften und auch einige größere Arbeiten;
die besten in ästthetischer Richtung und diese ästhetische Rich-
tung hat in der neuen Auflage des Buches: „Die Kunst im
Hause" von Falke, einen glänzenden Abschluß gefunden, der

in seiner Art als vollendet bezeichnet werden kann.
Die in der Vorrede klar ausgesprochene Tendenz: „Schön-

heit, Anmuth, ästhetisches Wohlgefallen in das Haus zu
bringen und durch den Reiz der künstlerischen Harmonie das

Gefühl der Befriedigung, der Behaglichkeit, des Glückes in
unseren vier Wänden fördern zu helfen", ist sicher voll und

ganz erreicht worden; eine Entwicklungsgeschichte der Einzel-
möbel und ihrer Konstruktion kann aber hier nicht gesucht

werden, da dieses garnicht in der Absicht des Werkes ist.
Anders verhält es sich mit Werken, welche sich den Titel

„Geschichte des Möbels" beilegen und somit Aufschluß über
die genetische Entwicklung der Grundformen und der Kon-
struktionen geben sollten oder wenigstens anhoffen lassen.

Unter dem Titel einer Geschichte des Mobilars ist von
A. Jacquemart ein großes Buch in glänzender Ausstattung
erschienen. Dasselbe behandelt aber im Sinne der französischen
Auffassung Alles, was an Einrichtungsstücken (Tapeten,
Stoffen, Bronzen, Nippes zc.) zum Behufe geschmackvoller

eleganter Ausstattung überhaupt nöthig erscheint; dem eigent-
lichen Möbelbau jedoch ist ein verhältnißmäßig kleiner Raum
zugewiesen, und dieser Theil so behandelt, daß die schönsten
und kostbarsten Muster meist aus Pariser Sammlungen ohne
Anspruch auf Vollständigkeit zur Darstellung und Beschreibung
kamen. Aehnliches gilt von den Arbeiten Havard's.

Weitaus höheren Anforderungen in Bezug auf strengere

Betonung des historischen Momentes entspricht die werthvolle
Arbeit von A. de Chambeaux: Älondls" in zwei
Bänden, welche aber fast ausschließlich der Entwicklung des

französischen Möbels gewidmet ist. Dem gesammten Alter-
thume sind 33 Seiten gewidmet; dem Mittelalter, und zwar
in Anlehnung an die hierüber noch immer vereinzelt da-
stehende Arbeit von Viollet, dem mittelalterlichen Möbelbau
in Frankreich, 8V Seiten; der französischen Renaissance nach
Sckmlen geordnet 16 Seiten, während das übrige Europa
nur mit 59 Seiten bedacht erscheint, so zwar, daß die Dar-
stellung der gesammten italienischen, deutschen, niederländischen
und englischen Arbeiten kaum dem gleichkommt, was über
die Leistungen von Lyon oder Toulouse gesagt wird. Die
späteren Jahrhunderte gehören fast ausschließlich der fran-
zösischen Entwicklung an, zu welcher aber sehr schätzenswerthe
Materialien, auch in Bezug auf biographische Details, bei-
gebracht wurden.

Es zeigt sich bei alledem, daß eben noch eine Menge
von Monographien und Quellenforschungen nachzutragen sind,
bevor an den Aufbau einer allgemeinen Geschichte des ML-
belbaues gedacht werden kann.

Es wären vorerst noch die deutschen, italienischen und
andere Miniaturen nach dem Vorgange Viollet's zu exzerpiren,
die Schätze der Museen und Privatsammlungen auch außer-
halb Frankreichs mehr heranzuziehen und dergleichen mehr.

Sehr verdienstvoll sind die in diesem Sinne angelegten

Exzerpte von Professor H. Blümner, nach antiken Vasen-
bildern ; sicher ist aber die Zahl der Forschenden aus diesem
Gebiete zu klein, im Verhältnisse zu der Menge dessen, was
hier noch geleistet werden sollte.

Im Zusammenhange mit dieser noch sehr lückenhaften
Bearbeitung des historischen Materials, denn auch zur Ge-
schichte des Technischen (der Werkzeuge, der Arbeitsmethoden,
der Verbände, der Rohmaterialien zc.) sind die Bausteine
noch nicht zusammengetragen, steht es offenbar, daß auch an
eine Systematik der Möbelformen so gut wie noch garnicht
gedacht wurde.

Gerade aber eine solche wäre für unsere gewerblichen
Lehranstalten und auch für die Werkstätren selbst von hoher
Wichtigkeit, denn die Formen aus allen Zeiten und Styl-
Achtungen, welche durch Fachblätter, Photographien, Museen,
Ausstellungen, illustrirte Zeitungen und auf hundert anderen

Wegen auf den ausübenden Praktiker einwirken, sind so

sinnverwirrend zahlreich und mannigfach, daß es schlechter-

dings heute nicht mehr möglich ist, das Zusammenpassende
mit Sicherheit zu erkennen, wenn nicht ein gutes Stück
Wissen und geradezu kunsthistorische Kenntnisse bei Kompost-
tion und Ausführung eines Möbels hülfreich zur Seite stehen.

Soweit diese nach dem heutigen Stande der Geschichte
des Möbelbaues möglich ist, soll denn in dem Folgenden
eine Systematik desselben wenigstens in Umrissen versucht
werden, um wenigstens zu zeigen, daß ein natürliches (gleich-
sam genealogisches) System hier möglich ist und wie ein
solches beiläufig aussehen müßte.

Abgesehen von Stylrichtung und Dekoration zerfallen
alle Möbel nach ihrem Zwecke und konstruktivem Aufbau in
zwei große Gruppen, nämlich: in die Gruppe der Kasten-
möbel zum Behufe des verschlossenen Aufbewahrens von
Gegenständen und in die Gruppe der Sitzmöbel und Stel-
lagen, deren Gemeinsames darin besteht, daß sie gleichsam
die Erhöhung der Fußbodenfläche auf Füßen oder auf Kon-
solen bedeuten, damit nicht das unbequemere Niedersitzen
oder Niederstellen am bloßen Fußboden stattfinden muß.
In diese letztere Gruppe gehören auch die Tische, Bänke
und Schemel. (Fortsetzung folgt).

Vereinswesen.
Der ziircherische kantonale Gewerbeverein hat in seinen

18 Sektionen im letzten Jahre um 190 Mitglieder zuge-
nommen und zählt jetzt beinahe 990 Meister.

Der schweizerische Schreincrmeisterverein ist an die

Gründung von Sektionen gegangen und zählt bereits 200
Mitglieder.

Der Gewerbeverein Basel wird 2 Schreinermeister, 2
Schlossermeister, 2 Dekorationsmaler, 1 Stukator, 1 Holz-
bildhauer, 1 Tapezierer und 1 Goldschmied, mit je 100 Fr.
zum Besuche der Knnstgewerbeausstellung in München und
Berichterstattung über seine Branche unterstützen.

Für die Werkstatt.
Das Prinzip des Zusammenleimens zweier Holzstücke

besteht nicht darin, daß eine Leimschicht durch das Verleimen
zwischen den Holzstücken entsteht, sondern dies ist in der

Technik des Leimens der größte Fehler und stets eine un-
genügende Leimung. Eine richtige Verleimung besteht darin:
daß die zu verleimenden Flächen des Holzes, je nach ihrer
Structur, aufgelockert, respektive die Holzfasern und Holzzellen
aufgerauht werden (das sogenannte Abzahnen mit dem Zahn-
Hobel), so daß der heiße, vollständig flüssige Leim, von ge-
nügender Consistenz, in dieselben eindringen kann. Diese so

hergerichteten Holzfiächen werden mit Leim gesättigt, überein-
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